
 

 

Der Landtag von Niederösterreich hat am 11. Dezember 2008 beschlossen: 

 

 

 

Änderung des NÖ Landes-Bedienstetengesetzes (4. LBG-Novelle 2008) 
 

 

Artikel I 

 

 

Das NÖ Landes-Bedienstetengesetz, LGBl. 2100, wird wie folgt geändert: 

 

 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Wortfolge „§ 51 Familienhospizfreistellung“ die 

Wortfolge „§ 51a Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes“ eingefügt. 

 

2. In § 7 Abs. 5 Z. 3 entfällt die Wortfolge „nach dem 1. Juni 2002“. 

 

3. In § 46 Abs. 7 wird folgender Satz angefügt: 

„Bei Bediensteten, die einen Karenzurlaub nach den §§ 15 bis 15d und 15h des NÖ Mut-

terschutz-Landesgesetzes, LGBl. 2039, oder nach den §§ 3 bis 9 und 13 des NÖ VKUG 

2000, LGBl. 2050, oder nach gleichartigen bundesgesetzlichen Bestimmungen in An-

spruch genommen haben, verschiebt sich der Verfallstermin um jenen Zeitraum, um den 

dieser Karenzurlaub das Ausmaß von 10 Monaten übersteigt.“ 

 

4. In § 47 Abs. 4 2. Satz wird  

- nach der Wortfolge „einer Familienhospizfreistellung“ ein Beistrich und die Wortfolge 

„einer Bildungsfreistellung, einer Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes“ 

und 

- nach der Wortfolge „der Familienhospizfreistellung“ ein Beistrich und die Wortfolge 

„der Bildungsfreistellung, der Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes“ 

eingefügt. 

 

5. In § 47 Abs. 5 wird nach dem 3. Satz folgender Satz eingefügt: 

„Für begünstigt Behinderte erhöht sich dieser Erholungsurlaub im nächstfolgenden Ka-

lenderjahr in jenem Ausmaß, höchstens jedoch um 40 Arbeitsstunden, in dem sich die 
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Summe aus dem Ferienurlaub, dem Erholungsurlaub gemäß dem 3. Satz sowie den 

Schließtagen gemäß § 22 Abs. 5 NÖ Kindergartengesetz 2006, LGBl. 5060, durch Zeiten 

krankheitsbedingter Dienstunfähigkeit während des Ferienurlaubes auf weniger als 240 

Stunden verkürzt.“ 

 

6. Nach § 51 wird folgender § 51a eingefügt: 

 

„§ 51a 

Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes 

 

(1) Den Bediensteten ist auf Antrag eine Freistellung unter Entfall der Bezüge zu ge-

währen, wenn sie sich der Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinder-

ten Kindes widmen, für das erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des Familien-

lastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, gewährt wird, und ihre Arbeitskraft aus 

diesem Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 2), längstens jedoch bis zur Vollendung 

des 45. Lebensjahres des Kindes. Der gemeinsame Haushalt besteht weiter, wenn 

sich das behinderte Kind nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausge-

meinschaft aufhält. 

 

(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des Abs. 1 liegt vor, so-

lange das behinderte Kind 

1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 des Schulpflicht-

gesetzes 1985, BGBl. Nr. 76) noch nicht erreicht hat und ständiger persön-

licher Hilfe und Pflege bedarf, 

2. während der Dauer der allgemeinen Schulpflicht entweder vom Besuch der 

Schule befreit ist (§ 15 des Schulpflichtgesetzes 1985, BGBl. Nr. 76) oder 

ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor Vollendung des 

45. Lebensjahres dauernd bettlägerig ist oder ständiger persönlicher Hilfe 

und Pflege bedarf. 

 

(3) Die Bediensteten haben den Antrag auf Gewährung der Freistellung spätestens 

zwei Monate vor deren Beginn zu stellen. 

 

(4) Die Bediensteten haben den Wegfall einer der Voraussetzungen für die Freistel-

lung (Abs. 1 und 2) innerhalb von zwei Wochen zu melden. 
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(5) Die Zeit der Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes, während der auch 

ein Anspruch auf Sonderurlaub gemäß § 49 Abs. 3 oder Abs. 4 besteht, bleibt für alle 

Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen, voll wirksam. Darüber 

hinaus ist diese Zeit für solche Rechte nicht zu berücksichtigen; sie wird mit dem Tag 

des Wiederantrittes des Dienstes zur Hälfte für die Vorrückung wirksam. 

 

(6) Die Landesregierung kann auf Antrag der Bediensteten die vorzeitige Beendigung 

der Freistellung verfügen, wenn das Ausschöpfen der ursprünglich verfügten Dauer der 

Freistellung für die Bediensteten eine Härte bedeuten würde und keine wichtigen 

dienstlichen Interessen entgegenstehen.“ 

 

7. In § 53 Abs. 1 Z. 1 wird die Wortfolge „drei Jahre“ durch die Wortfolge „ein Jahr“ ersetzt. 

 

8. In § 65 Abs. 5 wird das Zitat „§ 82 Abs. 2 Z. 3“ durch das Zitat „§ 82 Abs. 2 Z. 3 und 4“ 

ersetzt. 

 

8a. Die Tabellen im § 67 Abs.3 lauten: 
 
 

„NÖ Gehaltsklasse (NOG) 
NOG1 NOG2 NOG3 NOG4 NOG5 NOG6 NOG7 NOG8 NOG9 NOG10 NOG11 NOG12 NOG13Gehalts- 

stufe Euro 

1 1411,8 1488,9 1574,0 1664,5 1765,0 1873,6 1992,0 2122,8 2263,7 2418,9 2588,9 2775,6 2979,0 

2 1439,9 1519,2 1604,0 1698,0 1800,8 1911,5 2032,3 2166,4 2310,6 2469,3 2644,8 2835,9 3046,1 

3 1467,8 1547,1 1635,4 1731,6 1835,4 1949,5 2073,6 2208,9 2357,5 2520,7 2700,7 2897,5 3114,3 

4 1494,5 1577,3 1666,7 1764,0 1870,2 1986,4 2113,9 2252,4 2405,6 2573,3 2756,6 2957,8 3180,2 

5 1523,6 1606,4 1698,0 1797,4 1905,8 2024,4 2154,0 2297,2 2453,7 2624,7 2812,4 3019,3 3247,2 

6 1550,5 1636,4 1728,1 1829,9 1940,6 2062,4 2194,3 2340,6 2500,6 2676,0 2868,3 3080,7 3314,5 

7 1578,4 1664,5 1759,5 1862,3 1975,1 2099,3 2235,7 2384,3 2547,5 2727,5 2924,1 3142,2 3382,6 

8 1606,4 1694,6 1790,9 1895,8 2011,0 2137,3 2275,9 2427,8 2594,5 2779,0 2980,2 3202,6 3449,7 

9 1634,3 1723,7 1820,9 1928,3 2045,6 2175,3 2316,1 2471,6 2641,5 2829,2 3036,0 3264,1 3515,6 

10 1662,2 1752,7 1853,4 1961,9 2081,4 2212,2 2356,4 2515,2 2688,4 2880,7 3092,0 3325,5 3582,7 

11 1690,1 1781,8 1883,6 1994,3 2117,2 2250,2 2397,8 2558,7 2736,5 2932,0 3147,8 3387,0 3650,9 

12 1717,1 1810,9 1914,8 2027,8 2151,9 2288,2 2438,0 2602,4 2784,6 2983,5 3203,7 3448,6 3718,0 

13 1746,1 1841,1 1946,1 2061,3 2187,5 2326,3 2478,3 2645,9 2831,5 3034,9 3259,7 3509,0 3783,9 

14 1772,9 1870,2 1976,4 2093,8 2222,3 2363,1 2519,7 2689,6 2878,4 3086,3 3316,6 3570,3 3850,9 

15 1800,8 1899,2 2007,6 2127,2 2256,9 2401,1 2559,9 2734,1 2925,5 3137,8 3372,5 3630,8 3919,2 
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NÖ Gehaltsklasse (NOG) 
NOG14 NOG15 NOG16 NOG17 NOG18 NOG19 NOG20 NOG21 NOG22 NOG23 NOG24 NOG25Gehalts- 

stufe Euro 

1 3203,7 3450,7 3722,4 4021,9 4351,8 4717,2 5120,9 5568,0 6064,3 6614,3 7225,7 7905,3 

2 3277,6 3532,4 3812,9 4121,4 4463,5 4841,3 5259,4 5724,5 6239,7 6812,1 7449,2 8159,2 

3 3351,3 3614,0 3902,5 4222,1 4575,4 4966,6 5399,2 5879,8 6414,1 7009,9 7671,7 8411,8 

4 3425,0 3694,5 3992,9 4322,6 4687,1 5090,6 5537,9 6036,3 6590,8 7207,8 7895,4 8664,4 

5 3500,0 3777,1 4083,5 4422,2 4797,8 5214,8 5677,4 6191,8 6766,3 7405,7 8118,8 8918,0 

6 3572,6 3857,7 4172,9 4522,6 4909,5 5338,8 5817,2 6349,4 6941,8 7603,6 8342,4 9170,7 

7 3646,4 3940,4 4263,4 4622,3 5021,3 5464,0 5956,9 6504,6 7117,3 7801,4 8566,0 9423,4 

8 3721,3 4020,8 4354,0 4722,9 5133,1 5586,8 6095,6 6661,2 7292,8 7998,2 8789,6 9677,1 

9 3793,9 4102,5 4443,3 4822,3 5243,8 5712,1 6235,3 6816,6 7468,2 8197,1 9013,1 9929,7 

10 3868,7 4184,0 4533,9 4923,0 5355,6 5837,3 6373,9 6973,1 7643,8 8395,0 9236,7 10183,5 

11 3942,6 4265,6 4624,4 5023,5 5467,3 5961,5 6513,6 7129,5 7819,3 8592,8 9460,3 10436,2 

12 4015,3 4347,3 4714,0 5123,0 5577,9 6085,5 6652,3 7285,1 7995,8 8790,7 9683,9 10688,8 

13 4090,1 4428,8 4804,4 5223,7 5689,8 6209,7 6791,9 7442,7 8170,2 8987,4 9907,4 10942,5 

14 4162,8 4509,4 4895,0 5323,1 5801,6 6334,8 6930,6 7597,9 8345,8 9186,3 10130,9 11195,1 

15 4237,8 4592,0 4984,4 5422,7 5913,3 6458,8 7069,2 7754,4 8521,2 9384,3 10353,4 11447,8“

 
 

9. In § 72 Abs. 1 wird die Wortfolge „von € 14,5 monatlich gebührt“ durch die Wortfolge „ge-

bührt monatlich“ und wird der Verweis „Abs. 3“ durch den Verweis „Abs. 4“ ersetzt. 

 

10. In § 72 erhalten die bisherigen Absätze (2) bis (5) die Bezeichnung (3) bis (6). 

 

11. § 72 Abs. 2 (neu) lautet: 

„(2) Die Kinderzulage beträgt bei  

o bis zu zwei Kindern 0,75 % 

o bei drei oder vier Kindern 0,94 % und 

o bei mehr als 4 Kindern 1,17 % 

des Gehaltes der Gehaltstufe 14 der Gehaltsklasse 5 gemäß § 67 Abs. 3 NÖ LBG je 

Kind. Für ein Kind, für das erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des Familien-

lastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, gewährt wird, gebührt die Kinderzula-

ge doppelt.“ 

 

12. In § 72 Abs. 3 lauten der 5. und der 6. Satz: 

„Wurde die Meldung nach § 44 Abs. 2 innerhalb von drei Monaten erstattet, gebührt die 

Kinderzulage ab dem Monat, in dem die Voraussetzungen für den Anspruch zutreffen. 
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Werden diese Veränderungen der Dienstbehörde erst zu einem späteren Zeitpunkt an-

gezeigt, entsteht der Anspruch ab dem Monat, in dem die Anzeige nachgeholt wird.“ 

 

13. In § 82 Abs. 2 Z. 3 wird der Punkt am Ende durch einen Strichpunkt ersetzt und fol-

gende Z. 4 angefügt: 

„4. darum ansuchen und zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Pensionierung eine nach 

dem vollendeten 18. Lebensjahr zurück gelegte Versicherungszeit von 

504 Monaten (42 Jahren), davon mindestens 120 Schwerarbeitsmonate innerhalb 

der letzten 240 Kalendermonate vor dem Zeitpunkt der Wirksamkeit der Pensionie-

rung, aufweisen. Die Pensionierung kann frühestens mit dem der Vollendung des 

60. Lebensjahres folgenden Monatsletzten in Anspruch genommen werden. Be-

amteten Bediensteten, die die Anspruchsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der 

Vollendung des 60. Lebensjahres oder danach erfüllen, bleiben diese auch bei ei-

ner späteren Pensionierung gewahrt.“ 

 

14. In § 82 erhält Abs. 5 die Bezeichnung Abs. 7. In Abs. 7 (neu) wird das Zitat „Abs. 2 Z. 2 

und Z. 3“ durch das Zitat „Abs. 2 Z. 2 bis 4“ ersetzt. 

 

15. In § 82 werden folgende Abs. 5 und Abs. 6 eingefügt: 

„(5) Die Landesregierung hat mit Verordnung festzulegen, unter welchen psychisch 

oder physisch besonders belastenden Arbeitsbedingungen Schwerarbeit vorliegt. 

 

(6) Beamtete Bedienstete des Dienststandes, die ihr 57. Lebensjahr vollendet haben, 

können eine bescheidmäßige Feststellung der Anzahl ihrer Schwerarbeitsmonate nach 

Abs. 2 Z. 4 zu dem dem Einlangen des Antrages folgenden Monatsletzten beantragen.“ 

 

16. Im § 131 Abs. 1 wird das Wort „doppelten“ durch das Wort „entsprechenden“ ersetzt. 

 

17. In § 136 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Die Zeit der Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes gemäß § 51a gilt als 

Versicherungszeit. Die Berücksichtigung als Versicherungszeit endet mit dem Ende 

des Kalendermonats, in dem eine der Voraussetzungen gemäß § 51a Abs. 1 und 2 

weggefallen ist. Die Bemessungsgrundlage für die Zeit einer solchen Freistellung be-

trägt für jeden vollen Monat der Dienstfreistellung € 1.350,-- und für jeden restlichen 

Tag der Freistellung den verhältnismäßigen Teil hievon. An die Stelle des Betrages von 

€ 1.350,-- tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres, erstmals ab 1. Jänner 2006, der unter 
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Bedachtnahme auf § 108 Abs. 6 ASVG mit der jeweiligen Aufwertungszahl (§ 108a 

Abs. 1 ASVG) vervielfachte Betrag.“ 

 

18. In § 139 Abs. 5 entfällt die Wortfolge „, von der Abfertigung“. 

 

19. In § 147 Abs. 2 wird nach dem 1. Satz folgender Satz eingefügt: 

„Bei einer Pensionierung nach § 82 Abs. 2 Z. 4 beträgt die Verminderung 0,15 % für 

jeden Monat des früheren Pensionsantrittes.“ 

 

20. In § 154 Abs. 1 wird das Zitat „§ 169 Abs. 2“ durch das Zitat „§ 169 Abs. 3“ ersetzt. 

 

21. In § 156 Abs. 3 wird das Wort „Ihre“ durch das Wort „ihre“ ersetzt. 

 

22. In § 158 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt: 

„Als Beschäftigung während der Ferien gilt auch eine Beschäftigung im Zeitraum von 

jeweils 7 Tagen vor oder nach den Ferien, wenn über diesen Zeitraum hinaus keine 

weitere Beschäftigung ausgeübt wird.“ 

 

23. § 216 Z. 4 lautet: 

„4. Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. No-

vember 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, ABl.Nr. L 299 

vom 18. November 2003, S. 97.“ 

 

 

 

Artikel II 

Art. I tritt am 1. Jänner 2009 in Kraft. 

 

 


